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(2) Aufgabe der Jugendlichen ist es, ihre Kenntnisse und Er
fahrungen über die Entwicklung und das Leben in der So
wjetunion und in den anderen Ländern der sozialistischen 
Staatengemeinschaft zu vertiefen. Die Festigung der Bezie
hungen der Jugendorganisationen der Länder der sozialisti
schen Staatengemeinschaft und das gemeinsame Wirken der 
Jugend ist durch die Staats- und Wirtschaftsfunktionäre und 
die Lehrer und Erzieher zu fördern.

§ 6

(1) Die Jugend achtet die Gesetze der Deutschen Demokrati
schen Republik und handelt entsprechend den Normen des 
sozialistischen Zusammenlebens der Menschen. Die Staats
und Wirtschaftsfunktionäre und die Lehrer und Erzieher ver
mitteln der Jugend Kenntnisse über Staat, Demokratie und 
Recht im Sozialismus. Sie fördern die Aktivität der Freien 
Deutschen Jugend bei der Verwirklichung des sozialistischen 
Rechts. Gemeinsam mit den Eltern und den gesellschaftlichen 
Organisationen erziehen sie die Jugend zur Achtung und Ein
haltung der sozialistischen Gesetzlichkeit.

(2) Die Staats- und Wirtschaftsfunktionäre und die Lehrer 
und Erzieher gewährleisten den wirksamen Schutz der Ju
gendlichen vor allen Einflüssen, die ihre Entwicklung zu 
sozialistischen Persönlichkeiten gefährden. Die örtlichen Volks
vertretungen, die zentralen und örtlichen staatlichen Organe, 
die wirtschaftsleitenden Organe (im folgenden staatliche und 
wirtschaftsleitende Organe), die Betriebe, Kombinate, Einrich
tungen und Genossenschaften sichern die Einhaltung der Ge
setze und anderen Rechtsvorschriften zum Schutz der Jugend 
und üben die Kontrolle darüber aus.

§7

Staats- und Wirtschaftsfunktionäre, Lehrer, Erzieher und 
Eltern sowie andere Bürger, die sich um die sozialistische 
Erziehung der Jugend besonders verdient gemacht haben, 
sind zu würdigen und mit staatlichen Auszeichnungen zu 
ehren.

II.

Die Förderung der Initiativer der werktätigen Jugend

§ 8

(1) Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft erfordert, daß die werktätige Jugend — gemein
sam mit allen Werktätigen — an der Erhöhung des materiel
len und kulturellen Lebensniveaus des Volkes mitwirkt. Die 
jungen Arbeiter, Genossenschaftsbauern, Angehörigen der In
telligenz, Angestellten, Mitglieder von Produktionsgenossen
schaften und Lehrlinge richten ihre Initiative auf ein hohes 
Entwicklungstempo der sozialistischen Produktion, die Erhö
hung der Effektivität, den wissenschaftlich-technischen Fort
schritt und das Wachstum der Arbeitsproduktivität. Durch 
fleißige Arbeit, hohes berufliches Können und durch ständige 
Qualifizierung mehren sie den gesellschaftlichen Reichtum 
des Volkes und dienen damit auch ihrer eigenen Entwicklung.

(2) Die Arbeiterjugend als Teil und Nachwuchs der führen
den Klasse hat die Aufgabe, durch ihre Haltung, ihr Schöpfer
tum und ihre Leistungen bei der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen 
Republik beispielhaft zu wirken.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen, die staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organe sowie die Leiter der Betriebe, 
Kombinate, Einrichtungen und die Vorstände der Genossen

schaften (im folgenden Leiter und Vorstände) fördern im Zu
sammenwirken mit der Freien Deutschen Jugend, dem Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund und anderen gesellschaftlichen 
Organisationen die vielfältigen Initiativen der werktätigen 
Jugend — besonders der Arbeiterjugend — zur Erfüllung der 
Pläne.

§9

Die Staats- und Wirtschaftsfunktionäre sind verantwort
lich, die Leistungen der werktätigen Jugend entsprechend dem 
sozialistischen Leistungsprinzip zu entlohnen, zu prämiieren 
und auf vielfältige Art und Weise moralisch zu würdigen. Sie 
sichern, daß der Lohn und die Prämie die werktätige Jugend 
daran interessieren, hohe Arbeitsleistungen zu vollbringen, 
höhere Verantwortung zu übernehmen und die erforderliche 
Qualifikation zu erwerben.

§10

(1) Die werktätige Jugend nimmt aktiv am sozialistischen 
Wettbewerb teil. Die Leiter und Vorstände sind verpflichtet, 
in Zusammenarbeit mit den Leitungen des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes und der Freien Deutschen Jugend die 
werktätige Jugend umfassend in den sozialistischen Wettbe
werb einzubeziehen und ihr auf der Grundlage aufgeschlüssel
ter Pläne abrechenbare Aufgaben zu übertragen. Die Teil
nahme der Jugend an der Neuererbewegung ist besonders zu 
fördern. Es sind der Leistungsvergleich und der Erfahrungs
austausch innerbetrieblich und überbetrieblich zu organisie
ren. In Rechenschaftslegungen der Leiter und Vorstände sowie 
bei Abrechnungen des sozialistischen Wettbewerbs sind die 
Leistungen der Jugend einzuschätzen und zu würdigen.

(2) Die Leiter und Vorstände gewährleisten, daß die werk
tätige Jugend in die Plandiskussion einbezogen wird. Die 
Leitungen der Freien Deutschen Jugend haben das Recht, den 
örtlichen Volksvertretungen, den staatlichen und wirtschafts
leitenden Organen sowie den Leitern und Vorständen Vor
schläge zu den Plänen zu unterbreiten.

(3) Die Freie Deutsche Jugend hat das Recht, in enger Zu
sammenarbeit mit dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund 
und in Abstimmung mit den staatlichen und wirtschaftslei
tenden Organen volkswirtschaftliche Masseninitiativen der 
werktätigen Jugend zur Erfüllung und Übererfüllung der 
Fünfjahr- und Jahrespläne auszülösen und zu organisieren. 
Siö sind durch die Staats- und Wirtschaftsfunktionäre zu för
dern.

§11

Zur Förderung und Anerkennung der volkswirtschaftlichen 
Initiativen der Jugend wird ein „Konto junger Sozialisten“ 
gebildet. Das Konto umfaßt finanzielle Mittel, die von der 
Jugend zusätzlich zum Plan bzw. durch spezielle Jugend
initiativen erwirtschaftet werden. Diese Mittel werden auf 
Vorschlag der Freien Deutschen Jugend vor allem zur Unter
stützung politischer, kultureller, sportlicher, touristischer und 
anderer Initiativen der Jugend sowie zur planmäßigen Er
weiterung der materiellen Bedingungen für die Jugendarbeit 
eingesetzt. Zuführung und Verwendung der Mittel des „Kontos 
junger Sozialisten“ sind durch den Ministerrat in Überein
stimmung mit dem Zentralrat der Freien Deutschen Jugend 
zu regeln.

§12

(1) Die werktätige Jugend nimmt aktiv an der Bewegung 
„Sozialistisch arbeiten, lernen und leben“ teil. Die Leiter und 
Vorstände fördern in allen Arbeitskollektiven das Streben 
der werktätigen Jugend zur sozialistischen Gemeinschafts
arbeit. Sie erweitern planmäßig die Bedingungen zur Teil-


